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Volksvermögen und Brände.
\o n  Baurat a. D. R. W e n t z k e ,  Dresden.

as durch den verlorenen Krieg und seine 
verheerenden Folgen zusammengeschmolzene 
Volksvermögen verlangt mehr denn je nach 
Maßnahmen nicht nur zu seiner Erhaltung 
und möglichsten Stärkung, sondern auch zur 
Verhinderung einer weiteren Schmälerung.

Die über die zu treffenden Spar- und Entwicklungs
maßnahmen angestellten Erörterungen haben bereits zu 
weitgehenden Vereinfachungen in Verwaltungs- und 
Arbeitsmethoden sowie einem damit zusammenhängenden 
umfangreichen Abbau von Beamten, Angestellten und 
Arbeitern geführt. Zur Erreichung der Vereinfachung von 
Arbeitsmethoden sind nach umfangreichen Vorarbeiten 
Industrie-Normen geschaffen worden, die es bei maschi
nellen Erzeugnissen gestatten, mit weniger Arbeitsgängen 
und gleichartigen Einzelteilen auszukommen, die Fertig
waren billiger herzustellen und damit die W ettbewerbs
fähigkeit zu stärken. Wenn diesen Maßnahmen der er
wartete Erfolg noch versagt war, so läßt das im allgemeinen 
nicht auf eingeschlagene unrichtige Wege schließen, 
sondern es wird das den vorhandenen politischen und 
wirtschaftlichen Hemmungen sowie der Geldnot zu
geschrieben und die Hoffnung auf E intritt des Erfolges nach 
Minderung oder Fortfall dieser Hemmungen gehegt werden 
müssen.

Die Versuche zur Erhaltung und Stärkung des Volks
vermögens können aber leicht gefährdet werden, wenn es 
nicht gelingt, die Ursachen für seine Verminderung oder 
Vernichtung zu beseitigen oder wenigstens einzuschränken. 
Diese Ursachen liegen hauptsächlich in B r ä n d e n  und es 
ist deshalb dringend nötig, deren Entstehung mit allen 
hierfür verfügbaren Mitteln vorzubeugen. Der etwa erhobene 
Einwand, daß die Brandschäden durch die Versicherungen 
gedeckt werden, wo solche abgeschlossen waren, und somit 
keine oder nur geringe geldliche Verluste entstehen, wäre 
völlig abwegig, da es ja schließlich gleich ist, wer den 
Schaden bezahlt. Auf alle Fälle bleibt letzterer die Ur
sache für eine Gefährdung des Volksvermögens.

Wie ist nun den Brandursachen wirkungsvoll zu be
gegnen, oder aber, wie sind ausgebrochene Brände und 
ein Schadenfeuer zu unterdrücken. Auf die segensreiche 
Tätigkeit der Versicherungsgesellschaften und den Rück
halt, den sie bieten, will ich nicht näher eingeh en, weil sie 
sekundärer Natur sind, und mich mehr mit der Vorbeugung 
oder Bekämpfung des Primären, des Brandes, beschäftigen.

Vorbeugend wirken die Behörden, insbesondere die 
Polizei und die Feuerwehr, indem sie die A rt der Errich
tung oder die Umänderung von Baulichkeiten sowie die 
Lagerung und Aufbewahrung feuergefährlicher Stoffe usw. 
vorschreiben oder beaufsichtigen. Bedauerlicherweise 
können diese Anordnungen nur einen beschränkten Wert 
haben, da es Vorkommen kann und auch wird, daß nach 
einer Besichtigung, die alles als vorschriftsmäßig ergab, 
verständnislose und die Vorschriften durchkreuzende Vor
nahmen getroffen wurden, die eine Feuersgefahr bildeten.

Es erscheint deshalb notwendig, dahin zu wirken, daß 
das Verständnis über die Bedeutung von Bränden auf das 
Volksvermögen sowie über geeignete Maßnahmen zur Ver
hinderung oder Unterdrückung von Schadenfeuern bei der 
gesamten Bevölkerung geweckt wird, da es sich ja  nicht 
nur um Brände in der Industrie und Landwirtschaft, sondern 
auch um Schadenfeuer in Privatgrundstücken mit ihren 
auch leicht entzündlichen Gegenständen, wie Gardinen, 
Decken, Teppichen. Möbeln usw., ferner aber auch bei den 
immer mehr zur Einführung gelangenden Kraftfahrzeugen 
handelt. Diese Aufklärung, die zweckmäßiger Weise in 
den lageszeitungen in Zwischenräumen erfolgen und von 

m  . unfl Versicherungsgesellschaften ausgehen
sollte, müßte sich in erster Linie auf die Verhinderung, in
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vonzweiter aber auf die Unterdrückung und Löschung 
Bränden erstrecken.

Die Verhinderung wird in den meisten Fällen durch 
verständnisvolle Behandlung und Benutzung von Räumen 
und Stoffen aller A rt sowie die Vermeidung der Ansamm
lung von Gerümpel auf Böden, in Kellern, Schuppen usw. 
zu erreichen sein.

Die Unterdrückung eines ausgebrochenen Brandes in 
den ersten Anfängen und bevor er sich zum Schadenfeuer 
entwickelt und von der Feuerwehr behandelt werden muß 
oder z. B. bei Kraftfahrzeugen auf der Fahrt ist,' wie 
die Erfahrung lehrt, in vielen, auch schwierigen Fällen 
mittels der auf dem Markt befindlichen Handfeuerlöscher 
möglich. Letztere verdienen deshalb eine weitaus größere 
Beachtung und Verbreitung als es schon der Fall ist.

Hiernach sollten sich in jedem Grundstück und der 
Größe desselben angepaßt, ein oder mehrere derartige und 
an leicht erreichbarer Stelle angebrachte Feuerlöscher be
finden und die Bewohner mit deren Gebrauch vertraut 
gemacht sein, sowie zur besseren Erreichung des zu er
strebenden Zweckes die Behörden mitwirken.

Auf Löschversuche mit Decken und Wasser mag nicht 
weiter eingegangen werden, weil der Erfolg zu zweifelhaft 
ist und die den Löschversuchen anhaftenden Schädigungen 
durch Feuer- oder Rauchgase zu ernst sind.

Ein Anreiz für die allgemeine Einführung von Hand
feuerlöschern würde ein Entgegenkommen der Ver
sicherungsgesellschaften bezüglich der Höhe der Versiche
rungsprämie bilden, und alle Beteiligten würden bei der 
Ausführung dieser Maßnahmen gewinnen.

Von den verschiedenen auf dem Markt befindlichen 
Bauarten von Handfeuerlöschern verdienen diejenigen den 
Vorzug, welche eine beträchtliche Spritzhöhe und Spritz
weite besitzen und damit die Bekämpfung eines Brandes 
aus wünschenswerter Entfernung gestatten, sowie die
jenigen, bei denen der Druck auf eine etwaige Lösch
flüssigkeit erst im Augenblick des Gebrauches ausgelöst 
wird. Ferner sollten die Löschmittel einer Kälte von min
destens —25° C ohne zu gefrieren standhalten und selbst 
bei den jetzt üblichen hohen Spannungen elektrischer An
lagen keine Stromübergänge beim Bespritzen elektrischer 
und in Betrieb befindlicher Geräte einleiten. Für besondere 
Fälle können Trockenlöscher von W ert sein, die ebenfalls 
eine große Löschfähigkeit besitzen, aber eine größere An
näherung an die Brandstelle bedingen. Es wird also zu 
untersuchen sein, welcher der beiden Arten im einzelnen 
Fall der Vorzug zu geben ist oder ob es sich empfiehlt, 
beide Arten zur Verfügung zu halten.

Dem häufig -gegen die Handfeuerlöscher gemachten 
Einwand, daß die Löschflüssigkeit Säure enthielte oder 
das Löschpulver giftige Gase entwickle und Sachen und 
Menschen schädige, sollte mit der Aufklärung begegnet 
werden daß die Säure in der Löschflüssigkeit neutralisiert 
und unschädlich sowie daß der Zweck der Benutzung eines 
Handfeuerlöschers die Verhinderung der Ausbreitung eines 
Brandes sei und daß die durch die Löschmittel etwa herbei
geführten Schäden völlig belanglos gegenüber denen wären, 
die ein ausgebreiteter Brand und die zu seiner Ablöschung 
verwendeten reichlichen Wassermengen verursachen.

Derartige Handfeuerlöscher haben bereits seit Jahren 
erheblichen Nutzen gestiftet und in vielen Fällen die Aus
breitung von Bränden verhindert, letztere abgelöscht sowie, 
auch Menschenleben gerettet.

Aus diesen Erfahrungen sollten also mehr wie bisher 
die Nutzanwendungen gezogen und mit allen Kräften Maß
nahmen gefördert werden, die das mehr wie je anzu
strebende Ziel, die Erhaltung und Stärkung des Volks- 
vermö°-ens zu erreichen und dem Wiederaufbau der W irt
schaft unseres Vaterlandes zu dienen, geeignet sind. —
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Preußisches B aupolizeirecht*).

ie N euauflage des b ek ann ten  
Dr. B a i t z ,  das sich als em unentbehrliches 
H andbuch für jederm ann , der J  f in _ 
des B aurech ts in  B eruhrung  kom m t ein 
g e fü h rt hat, b rin g t eine durchgreifende Um- 
Ürbfiifcunff. Bei d ieser ist zunächst der b is

herige Aufbau des W erkes im 7 esenti ic5 e“ e^ ev e r t r au te  so daß sich jeder m it. den früheren  A uflagen V ertrau te
ohne E rschw erung  in ihm zurech tfinden  k a m ,  em  Um 
stand , der d ankbar b eg rüß t w erden  w ird d a  es fu r  reget 
m äßigen G ebrauch von  W ert ist, bestim m te E n tscheidungen  
und  Bestim m ungen an  gew ohnter Stelle ’m eder

In der Einleitung, die den Begriff und die Begrenzung 
der Baupolizei und die Quellen des Baurechtes behandelt, 
sind gegen die frühere Auflage nur wenige Ergänzungen 
durch Rücksichtnahme auf die durch das Wohnungs- 
gesetz vom 28. März 1918 gegebenen neuen Verhältnisse 
hinzugekommen. Ebenso sind die Teile I und II, die di 
reichsrechtlichen und landesrechtlichen Bestimmungen be
handeln, im großen ganzen unverändert geblieben. Unter 
Ziffer 8 des Teiles I sind die veralteten Vorschriften über 
Anlage, Bau und Einrichtung von Kranken-, Heu- und 
Pflegeanstalten usw. von 1895 durch die neuen nach dem 
Ministerialerlaß vom 30. März 1920 ersetzt, und unter 
Ziffer 11 hat der Hinweis auf das Reichsgesetz betr. Be
schränkung des Grundeigentums in der Umgebung von 
Festungen (Rayongesetz) v. 21. Dezember 1871 eine Er
gänzung in Folge des Friedensvertrages von Versailles 
erfahren. Hinzugekommen sind unter Ziffer 13 einige 

•Artikel aus der Verfassung des Reiches vom 11. August 1919, 
die das Bodenrecht und das Ansiedlungswesen betreffen, 
und unter Ziffer 14 die Verordnung zur Behebung der 
dringendsten Wohnungsnot vom 9. Dezember 1919.

Im II. Teil sind unter Ziffer 16—20 die das Bauwesen 
berührenden Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes 
in ununterbrochener Reihenfolge behandelt. Wenn auch in
haltlich gegen früher keine Abweichung ersichtlich ist, so 
muß es doch als eine Verbesserung angesehen werden, 
daß die bisher zwischen diese Gesetzesvorschriften ein
gestreuten anderen Vorschriften, wie die der Denkmal
pflege und die gegen Verunstaltung, sowie die Lehre 
von der Baugenehmigung, herausgelöst sind und den 
Zusammenhang der ersteren nicht mehr stören. Unter 
Ziffer 21—23 sind die Denkmalpflege, der Heimatschutz 
und die Gesetzgebung gegen die Verunstaltung behandelt, 
von denen der Heimatschutz neu auftritt. In Ziffer 24 
ist das Ansiedlungsgesetz vom 10. August 1904 in gleicher 
Ausführung wie in der früheren Auflage gebracht. Aus 
dem Wassergesetz vom 7. April 1913 sind unter Ziffer 25 
die wichtigsten Bestimmungen aufgeführt an Stelle der in 
der früheren Auflage enthaltenen aus dem Gesetz vom 
16. August 1905 über Verhütung von Hochwasser
gefahren und aus dem Gesetz Uber das Deichwesen vom
28. Januar 1848. Unter Ziffer 26 ist das Feld- und Forst
polizeigesetz fast unverändert aus der letzten Auflage 
übernommen, und unter Ziffer 27 das Baufluchtlinien
gesetz vom 2. Juli 1875 in der Fassung, die es inzwischen 
durch das Wohnungsgesetz vom 28. März 1918 erhalten 
hat. Neu sind das Wohnungsgesetz unter Ziffer 28 und 
das Gesetz betr. die Verbandsordnung f. d. Siedlungs
verband Ruhrkohlenbezirk vom 5. Mai 1920 unter Ziffer 29, 
ebenso unter Ziffer 30 das Gesetz zur Erhaltung des Baum
bestandes und der Erhaltung von Uferwegen usw. vom
29. Juli 1922, und unter Ziffer 31 das Ausführungsgesetz 
zum Reichsheimstättengesetz. Die Ziffern 32—33 enthalten 
Bestimmungen aus dem Gesetz über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 und aus dem Gesetz über 
die Zuständigkeit der Verwaltung«- und Verwaltungs
gerichtsbehörden v. 1. Aug. 1883 in dem bisherigen Umfange.

Der III. Teil bringt nach einzelnen formellen Vorschrif
ten aus dem Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung

und der Lehre von der Baugenehmigung, die eine nicht 
unwesentliche Umarbeitung erfahren haben, unter Ziffer 36 
den Text der Einheitsbauordnung des Staatskommissars 
für das Wohnungswesen, an dessen Stelle später der 
Minister für Volkswohlfahrt getreten ist. Durch sie soll 
in allen Bauordnungen Preußens eine einheitliche Anord
nung des Stoffes erreicht werden, damit das Zurechtfinden 
in fremden Bauordnungen erleichtert wird. Inhaltlich soll 
bei Erlaß neuer Bauordnungen nicht ohne Not von diesem 
Muster abgewichen werden, so daß damit ein erster Schritt 
zu einem einheitlichen Baurecht in Preußen getan ist. 
Allerdings überläßt diese Musterbauordnung noch einige 
Teile, namentlich die über die Ausnutzbarkeit der Grund
stücke, der Regelung durch die Ortspolizeibehörden, sie 
gibt aber die Linien für ihre Entwicklung in der Richtung 
einer Einschränkung dieser Ausnutzbarkeit in der Fläche 
und Höhe, eines Verbotes von Hinterwohngebäuden und 
Kellerwohnungen usw. Durch diese Herabsetzung der 
Wohndichte soll eine gesundere Bauweise an Stelle der 
vielfach übertriebenen Ausschlaohtung der Grundstücke mit 
Hochtreibung der Bodenpreise erzielt werden. Die Kom
mentierungen, die in den früheren Auflagen der Abschnitt 
der Baupolizeiverordnung für den Stadtkreis Berlin er
fahren hatte, und die zu dem wertvollsten Bestandteil des 
Werkes zählten, sind nunmehr auf diese Einheitsbauord
nung zugeschnitten, so daß sie damit an Wert für alle 
künftigen Bauordnungen Preußens gewinnen. Zugleich 
sind einzelne aus dem Abschnitt der Lehre von der Bau
genehmigung herausgenommene Teile bei den fraglichen 
Vorschriften der Einheitsbauordnung behandelt, wie z. B. 
der Begriff der baulichen Anlage bei § 2 und der des Dis
penses bei § 5. Auch diese Änderungen dürften für die 
praktische Handhabung von Vorteil sein. Daß die Kom- 
mentirung durch Verwertung der höchstgerichtlichen Ent
scheidungen bis in die jüngste Zeit ergänzt ist, bedarf wohl 
kaum besonderer Erwähnung.

Im IV. Teil sind baupolizeiliche Vorschriften über 
besondere Arten baulicher Anlagen und im V. Teil solche 
vorwiegend bautechnischen Inhaltes behandelt. In ersterem 
finden wir die Vorschriften über die Einrichtung und den 
Betrieb von Aufzügen, über die bauliche Anlage und in
nere Einrichtung von Theatern, öffentlichen Versammlungs
räumen und Zirkusanlagen, die Sonderanforderungen an 
Warenhäuser, Vorschriften über Bäckereien und 
Schlächtereien und andere mehr; in letzterem die mannig
fachen Bestimmungen über zulässige Beanspruchung von 
Baustoffen und über Festigkeitsberechnungen. Beide TeUe 
sind gegen früher wesentlich umgearbeitet, ebenso die 
folgenden Teile VI und VII, die den Arbeiterschutz im 
Baugewerbe und die Baupolizeigebühren behandeln.

Im VIII. Teil bringt das W erk das örtliche Baurecht 
der Stadt Berlin und als seinen wichtigsten Bestandteil 
den Text der Bauordnung für die Stadt Berlin vom 3. No
vember 1925. Dieser Teil ist völlig neu. In letzterem Text 
sind durch Fettdruck die Abweichungen von der Einheits
bauordnung des III. Teiles kenntlich gemacht. Der Wert 
dieses Abdruckes wird vornehmlich darin zu sehen sein, 
daß anderen Gemeinden bei Aufstellung ihrer Bauord
nungen ein Muster gegeben ist für die Lösung der schwie
rigen Frage der Grundstücksausnutzung usw., da das 
System der Berliner Bauklassen so vielseitig ist, daß aus 
ihm sich leicht solche für andere Gemeinden herausbilden 
lassen.

Ober den W ert des Baltz'sehen Werkes etw’as zu sagen 
erübrigt sich; es hat sich zum unentbehrlichen Handbuch 
herausgebildet. Die Neuauflage hat dem längst gefühlten 
Bedürfnis, den Baltz in seiner Anpassung an die weiter
entwickelte und wesentlich veränderte Rechtslage be
sitzen zu können, Rechnung getragen, ihr Wert wird hinter 
dem der früheren Auflagen sicher nicht Zurückbleiben. —

P. C 1 o u t  h.

Bautätigkeit und Baueriaubnisse
J a n u a r  1926. 

ie Bautätigkeit in den 81 seit dem Vorjahr 
monatlich berichtenden Gemeinden mit mehr 
als 50 000 Einwohnern ist im J  a n u a r 1926 
gegenüber dem Dezember 1925 erheblich 
zurückgegangen.

———--------  Obwohl in einzelnen Großstädten die
Zahl der erstellten Gebäude und Wohnungen zugenommen 
hat, sind in den 39 monatlich berichtenden Großstädten

B e r l i n e r n .1 G e U ^ M . -  V' A u fla ^  ™  S - Carl H eym u n n ’s V erlag , 
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im Januar und Februar 1926**).
nur 994 Wohngebäude und 3545 Wohnungen (gegenüber 
1416 bzw. 5272 im Vormonat), also fast ein Drittel weniger 
fertiggestellt worden. Auch der Zugang an sonstigen Ge
bäuden ist wesentlich geringer als im Dezember 1925. hi 
den 42 Mittelstädten, den Gemeinden mit 50 000— 100 000 
Einwohnern, hat der Reinzugang an Gebäuden und Wohn; 
gebäuden ebenfalls eine erhebliche Abnahme erfahren; bei 
den Wohnungen betrug der Rückgang gegenüber dem 
Vormonat 39 v. H. Immerhin sind im Januar 1926 bei den

**) A u s „ W irtsch a ft u n d  S ta tis t ik “, h e r a u sg e g e b e n  vom  Statistischen  
R eich sa m t. V e r la g  K eim a r I lo b b in g , B e r lin  S W  d l.

Nr. 11.



Großstädten 45 v. H., bei den Mittelstädten 31 v. H. mehr 
Wohnungen zur Verfügung gestellt worden als im Jan. 1925.

Die Gesamtzahl der im Berichtsmonat in den Groß
städten für Gebäude erteilten B a u e r l a u b n i s s e  hat 
sich gegenüber dem Vormonat nur unwesentlich ge- 
ändert; für Wohngebäude wurden 19 v. H. Bauerlaubnisse 
mehr erteilt. Die Zahl der in den genehmigten Ge
bäuden vorgesehenen Wohnungen, über die nur von 
35 Großstädten berichtet wird, ist um 9 v. H. gegenüber 
dem Dezember zurückgegangen. In den Mittelstädten hat 
die Zahl der zum Bau genehmigten Wohngebäude gegen 
den Vormonat um 41 v. H. zugenommen, während an 
Gebäuden überhaupt etwa die gleiche Zahl wie im 
Dezember — ebenso wie bei den Großstädten   ge
nehmigt wurde. In den über die genehmigten Woh
nungen berichtenden Groß- und Mittelstädten sind im 
Januar etwa ein Viertel weniger Wohnungen baupolizei
lich genehmigt worden als im Januar 1925.

F e b r u a r  1926.
Im F e b r u a r  hat die Zahl der fertiggestellten Ge

bäude und Wohnungen in den 89 seit Januar 1926 monat
lich berichtenden Gemeinden mit mehr als 50 000 Ein
wohnern gegenüber dem Vormonat eine zum Teil erheb
liche Abnahme erfahren.

In den 43 monatlich berichtenden G r o ß s t ä d t e n  
ist die Zahl der erstellten Gebäude von 1479 auf 1252. 
also um 15 v. H., zurückgegangen. Weniger stark ist 
der Rückgang in der Zahl der im Berichtsmonat er
stellten Wohngebäude und W ohnungen1). l n den

lj loD ortm und sin d  im  F e b r u a r  1926 auB er IS a n d e r e n  W o h n g eb ä u d en  
128 zu einer im Jahre 2924 b e g o n n e n e n  S ie d lu n g  g e h ö r ig e  W o h n h ä u ser  
m it 206 W ohnungen fer t ig g e ste llt  w o rd en .

B a u t ä t i g k e i t  u n d  B a u e r l a u b n i s s e ,  
i m J a n u a r  1926.

B a n t ä t i g k  e i t B a u e r l a u b n i s s e
R e in zu g a n g  an fü r G eb ä u d e

G e m e i n d e G eb äu d en  _  .
ü b er 
h a u p t

d o v o n genehmigte
über- | d a v o n  n u n g e n 
haupt ¡W ohngeb.

ohn-
g e b ä u d e

Wohnungen
*)

Aachen 
Altona . . 
Augsburg 
Bannen . 
Berlin . . 
Bochnm . . . 
Brannschweig 
Bremen . . . 
Breslau . . . 
Cassel . . . .  
Chemnitz . . 
Crefeld. . . 
Dortmund . . 
Dresden . . . 
Duisburg . . 
Düsseldorf . 
Elberfeld . . 
Erfurt . . . .  
Essen . . . .  
O elsenkirchen  
Halle a S. . . 
Hamborn/Rh. 
Hamburg . . 
Hannover . . 
Karlsruhe . .
K ie l..............
Königsbg /Pr 
Leipzig . . . 
Ludwigshaf./Rh. 
Lübeck . . . 
Magdeburg . 
Mainz2) . . . .  
Mannheim . . 
Mülheim/Ruhr 
München. . . 
Miinchen-Gladb 
Münster i. W. 
Nürnberg . . 
Oberhausen1) 
Plauen i. V. . 
Stettin . . . .  
S tu ttgart. . . 
Wiesbaden1)
Zusammen .

L 43 G em ein den  vo n  ü b e r  100 000 E in w o h n e r n  J) a).

22
72
3
5 

240
17
-1
103
19
6 

43 
12 
13 
50 
76

5
43
14
4

10
76
39
26
30
17
44 
22
17 
25
7

72
6

95
11
18 
57
8 
6

19

1479

14 
68
1
4

182
12

103
7 
6

12
6

11
46
21
76
13
2

28
4
2

45
38
21
16
8 
7 
4

15 
13
7

45
1

91
11
12
41
6
4

1011

17
77
2

13
698
40

1%
51
10
61
11
16

273
69

226
53
7

135
12
10
4

438
207
24 
68
29 
39 
12
30 
43
25 
96
4

397
21
21

100
24
12

—11
46
1

3607

30 
7 

16 
6 

247 
6 
4

36
33
59
19
14 
3 
1

41 
191

3 
9

?0
13
13

102
46
12
19
22
75
15 
38
16

36
16
42 

1
14 
29
2
1
4 

19

') 1291

17
2

13
1

205
2
4

25
29
41

8
3
1

10
157

1
6

*29
2
3 

55 
43

2
4 
7

25
1

32
9

22
12
39
1
5 

11
1
1
4

19

51
5

53
5

27 
3) 64 

118
59
6

10
21

6
22

15

10
7

446
128

i 2 
16 
35 
50 
4 

84 
33

20
255

2
19

"l3
7

13
58

46 monatlich berichtenden M i t t e l s t ä d t e n ,  den Ge-
F eb ?u a r-^ °v  5 ° ° ° U .bis l™ 000 Einwohnern, sind im 
u  /■  ; weni?er Gebäude und 26 v. H. weniger
un im Vormonat fertiggestellt worden:
fncrn! n*Sfn w“r.den fast ein Drittel weniger zur Ver-

ung gestellt. Wie im 'V ormonat war die Entwicklung
lieh eiV w Zrn h6n ,T r- v.nd Mittelstadten nicht einheit- 
stärDpi! • eb.ruar 19.25 ist bei den 39 Groß-
B e r i o h t e r s t n ^  Yoriabr an der monatlichen 
dfp Ap n  V U, teillgt haben. im Februar 1926 fast 
ren l hp' i g> Yon V > hnungen erstellt worden, wäh-
städte! 10  v  H w  v monatlich berichtenden Mittelstädten 10 v. H . Wohnungen weniger gebaut wurden.

Die Zahl der für Gebäude erteilten B a u e r l a u b -
m!fS YpK1Stiin-ioonnr,f2T-m0natlich berichtenden Gemeinden 

100 000 Einwohnern gegenüber dem Januar 
zuruckgegangen. und zwar betrug der Rückgang an Ge
bäuden überhaupt und an Wohngebäuden etwa 7 v. H.

mgegen ist die Zahl der vorgesehenen Wohnungen, über 
iGG.inUrA ^ r0lYtädte berichten- seit dem Vormonat von 
Rantrl' n  vfr u!“ 41 v- H- gestiegen. In den 45 über 
inn nii?"UYniSSeu benchtenden Gemeinden von 50 000 bis 
100 000 Einwohnern hat sich die Zahl der zum Bau ge
nehmigten Wohn- und anderen Gebäude nicht erheblich 
geändert, die Zahl der vorgesehenen Wohnungen hat in 
geringem Maße zugenommen. In den bereits im Voriahr 
monatlich berichtenden Großstädten sind im Februar 1926 

H. mehr, in den Mittelstädten 14 v. H. weniger Woh
nungen genehmigt worden als im Februar 1925.

B a u t ä t i g k e i t  u n d  B a u e r l a u b n i s s e  
i m  F e b r u a r  1926.

Zusammen
II. 46 Gemeinden von 50000-100000 Einwohnern 1).

5) 852 l 6) .
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B  a u t ä t i g k e i t B a u e r l a u b n i s s e

G e m e i n d e
R e in z n g a n g  an fü r  G eb ä u d e z u m  Bau

g e n e h m ig te
W o h n u n g e n

*)

G eb ä u d en rrr„i, ü b er
h aup t

d avon
ü b er
h au p t

d a v o n  ! 
W ohngeb.

»  o  11- 
n u n g en W o h n 

geb ä u d e

I. 43 G em e in d e n  v o n  ü b er  100  0 0 0  E in w o h n ern . ■
Aachen . . . 23 17 41 24 4 4
Altona . . . . 7 3 10 9 8 84A ugsburg . . 11 7 14 3 1 2
Barmen . . . 5 5 17 4 3 14Berlin . . . . 179 114 642 213 149
Bochum . . . 38 32 97 13 6
Braunschweig 4 2 12 9 9 42
Bremen . . . 72 67 114 66 48 ■) HO 

219Breslau . . . 35 25 61 76 72
Cassel . . . . 5 5 9 25 10 19
Chemnitz . . 24 6 40 21 15 35
Cr efel d. . . . 28 21 32 10 2 10
Dortmund . . ■>) 146 2) 146 2) 287 15 15 79
Dresden . . . 39 38 88 26 26 128
D uisburg . . 52 23 81 62 41 41
Düsseldorf . 44 35 588 42 13
Elberfeld . . 25 13 33 22 22
E rfurt . . . . 5 — 24 5 4 16
Essen . . . . 41 35 119 .
G else n k ir c h e n 57 50 124 15 ’ 4
Halle a. S. . 23 20 28 8 1 ’ 4
Hamborn/Rh. 3 1 2 21 16 18
Hamburg. . . 27 10 124 99 61 507
Hannover . . 22 22 102 13 12 89
Karlsruhe . . 6 5 15 24 13 3) 28
K ie l............... 16 11 21 26 10 51
Königsbg./Pr. 26 20 116 18 10 110
Leipzig . . . 34 21 42 69 33 234
L u d w ig sh a f./R h . 8 6 31 28 20 95
Lübeck . . . 11 4 6 11 9 15
M agdeburg . 32 23 33 24 17 67
Mainz . . . . 4 4 14 4
Mannheim . 35 16 61 56 40
Mülheim/Ruhr 6 2 11 14 4 ’ 5
München . . 35 34 153 40 37 194
M ü nch en -G lad b . 5 5 13 9 2 5
Münster i. W. 62 59 106 17 9 17
N ürnberg . . 12 11 31 33 12

32Oberhausen . 4 1 7 8 6
Plauen i. V. . 5 5 15 3 3 3
S te ttin  . . . . 4 4 22 5 3 14
S tu ttg a rt . . 32 21 74 18 18 53
W iesbaden . — — — — — 6
Zus. F e b r . . . 1252 949 3460 *) 1204 4)791 5) -

„ J a n . 1479 1011 3607 *) 1291 4) 852 ä) •
XI. 46 G e m e in d e n  vo n  50 000—100 000 E in w o h n e r n 6).

Zus. F e b r . . . 1 336 254 613 242 145 8) 533
„ Ja n . . . 1 7) 417 7) 327 7) 877 247 150 8) 505

342 892 | ?) 217 | i) 150 I 7) 505
»\ Unter r . , -  i .  • v . • ’ '  *) l 'n te r  B e r ü c k s ich tig u n g  der durch U m bau fo r tfa lle n d e n  W oh nu n gen .

-  ■) Veränderte A d “ rch U m baa  f°rtfa l> end en  W o h n u n g e n . -  >) N u r in  W o h n g eb ä u d en . -  *) D aru n ter  128 W o h n g eb ä u d e m it 20b
A nzahl G em einden  e e e e n iih e r  n « ,  io j s  «  W o h n u n g e n  e in e r  S ie d lu n g . —  3) H ur in  H eu b au ten . — *) O hne E s s e n .—

*) F ü r  d ie  b e r ic h te n d e n  35 G em ein d en  betru g  d ie  Z ah l der zum  B au  g e 
n e h m ig te n  W o h n u n g e n :  2351 (im  J a n u a r; 1G64). -  6) B a u tä tig k eit o h n e
F r e ib u r g  i. Br. und H a g en  i. W ., B a u er la u b n isse  oh n e  F re ib u rg , H a g en
um ] Hrtatm-k. — B e r ich tig te  Z ah len . —  9) O hne H eid e lb erg .

b e -
— *) Veränderte A nzahl f f  - /  durc^ U m bau fo r tfa lle n d e n  W oh n u n  
richtet ab 1. 10. 1925 m onatlich *f& e ? ü ber D e z - 1925 -  *) M ain z
H eubauten . — J) Ohne F ssen  «\ Ur W o h n g e b ä u d e n . —  •) N u r  in  
beträgt die Zahl der zum Ran k b e r ic h te n d e n  35 G e m e in d e n
R ostock . “ “  h a u  Se“ eh m ig ten  W o h n u n g en : 1664. -  ?) O h n e
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Literatur.
Das gesamte Aulwertungsrecht Komimentar ^ A u f 

wertungsgesetz vom 16. Ju li 1925. UsKa g —
558 S. Berlin 1926. Vertag 0 ^  Liebmaideutschen Voikes 

Da sich heute der größte Teil des deutscne ^
m it den A ufw ertungsfragen  zu von ein-
A nsich ten  über die A uslegung des e K om m entare
ander abw eichen, ist es erfreulichj dc . . .  ind uncL
auf diesem  G ebiet in ste tem  W achsen  beg ritbm  sm a 
d aß  auch bei N euausgaben  b isherige Irrtum er 
g este llt und  d ie gesam m elten R ech tserfah rungen  verw

werden. yoQ der bereits als erster
K om m entar zum A ufw ertungsgesetz  erschienen i 
eine d e rartig e  V erb reitung  gefunden, daß  schon je tz t  m c  
fünf M onaten ein N eudruck  erforderlich  war. D er Kom  
m entar ist als einer d e r besten  anzusprechen, was ja  aucn 
d e r Nam e des V erfassers schon verbürg t

Als eine e rw ünsch te  E rgänzung  des Buches sind  die 
A usführungen anzusehen, die der R eichstagsabgeordnete  
L an d g erich tsd irek to r Dr. W underlich , d e r  bei dem  Zu
standekom m en des G esetzes w esen tlich  be te ilig t w a  ,
W erk  beigefüg t hat. D iese A usführungen trag en  in der 
H auptsache auch  dazu  bei, so m anche Zw eifelsfrage k lai 
zu stellen, d a  m an aus ihnen ersieh t, w ie die einzelnen B e
stim m ungen zustandegekom m en sind und insbesondere, 
w elcher Zw eck m it ihnen verfo lg t w urde. —

J u n g h a n s ,  Stadtrat und Stadtsyndikus a.D. 
Das Steuer-Milderungs-Gesetz vom 31. März 1926. Von 

Dr. Fritz K o p p e .  391 S., 8°; Berlin-Wien, Spaeth u. 
Linde; Preis 6.20 M. —

Das Steuermilderungsgesetz, dessen Kommentierung 
sich der Verfasser, der gleichzeitig Hauptschriftleiter der 
Deutschen Steuerzeitung ist, unterzogen hat, umfaßt die 
wichtigsten Steuergebiete, insbesondere die Milderungen 
auf dem Gebiete der Umsatz- und Luxussteuer, der Ein
kommen- und Körperschaftssteuer, der Vermögenssteuer, 
sowie einer Reihe von Verbrauchssteuern, wie Bier-, Wein-, 
Sekt- und Salz-Steuer und endlich die Friedensmiete. In 
Ergänzung dieser gesetzlichen Bestimmungen sind zahl
reiche Steuermilderungsvorschriften in den verschiedensten 
Verordnungen und Erlassen verstreut.

Der Kommentar von Dr. Koppe faßt die gesamte 
Materie, die in den vorstehend erwähnten Verordnungen, 
Gesetzen und Erlassen enthalten ist, in einem Band zu
sammen und dieser enthält auch das Gesetz zur Ver
einfachung der Lohnsteuer, das bereits vorweg unter dem 
26. Februar 1926 erlassen ist. Der Kommentar selbst zer
fällt in vier Teile:

Teil I bringt die Gesetzestexte des Steuermilderungs- 
gesetzes und des Gesetzes zur Vereinfachung der Lohn
steuer.

Teil II enthält den Kommentar zu den beiden vor
genannten Gesetzen.

Teil III enthält die bis zum 1. April 1926 erlassenen 
Durchführungsbestimmungen hinsichtlich der Umsatz- und 
Vermögenssteuer.

Teil IV enthält sämtliche sonstigen Steuermilderungs
vorschriften der Zeitfolge nach geordnet, und zwar be
ginnend mit der großen Steuerreform vom 10. August 1925.

Die Kommentieung ist übersichtlich und verständlich 
gefaßt und empfiehlt sich die Anschaffung des kleinen 
Büchleins. — J u n g h a n s .

Praktischer allgemeinverständlicher Wegweiser durch 
den Strafprozeß. Von Alwin G e i l e n f e l d ,  Justiz
obersekretär in Hamburg. Hanseatische Verlagsanstalt 
Hamburg. Preis 1.60 M. —-

In übersichtlicher gemeinverständlicher Zusammen
stellung bringt der Verfasser die Bestimmungen der Straf
prozeßordnung insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeit 
der Gerichte und des Verfahrens vor den einzelnen Ge
richten, legt die Befugnisse der am Strafverfahren be
teiligten Personen, das Zeugnisverweigerungsrecht, den 
Instanzenzug, die Rechtsmittelfristen, die Straf
vollstreckung, das Wiederaufnahmeverfahren, sowie die 
Bestimmungen über Erlaß, Vollstreckung und Aufhebung 
von Haftbefehlen dar und gibt eine Übersicht über die 
im Strafverfahren erwachsenden Kosten. Auch materiell- 
rechtliche Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, z. B. hin
sichtlich der Verjährung, sind behandelt.

Das Büchlein gibt die Möglichkeit,’ sich mit diesen 
Rechtsmaterien vertraut zu machen. Für Architekten und 
Ingenieure erscheint es von geringer praktischer Be
deutung -  Dr P a u 1 G 1 a s s , Berlin, Rechtsanwalt.

Praktischer, allgemeinverständlicher Wegweiser durch 
den Zivilprozeß. Von Alwin G e i l e n f e l d  Justiz
obersekretär Hanseatische Verlagsanstalt 
Preis 1.— M. —
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Infolge der mehrfachen Änderungen, welche die durch 
jahrzehntelange Anwendung bekannte Zivilprozeßordnung 
sowohl im Hinblick auf Zuständigkeitsfragen wie den Gang 
des Verfahrens erfahren hat, sind die für den Zivilprozeß 
geltenden Bestimmungen dem Laien nicht mehr vertraut. 
Es ist ein verdienstvolles Unternehmen des Verfassers 
obigen Büchleins, in klarer, übersichtlicher und gemein
verständlicher Weise die wichtigsten Bestimmungen, ins
besondere über die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
der Gerichte, den Gang des Verfahrens vor den verschie
denen Gerichten, den Instanzenzug, das Arrest- und einst
weilige Verfügungsverfahren, das Schiedsgerichtsverfahren, 
sowie die bei Gerichten und Rechtsanwälten entstehenden 
Gebühren und das Kostenerstattungsverfahren nach den 
gegenwärtig geltenden Gesetzen zusammengestellt zu 
haben. Neben den prozeßualen Vorschriften sind auch 
materiellrechtliche, soweit sie für die Verfolgung von An
sprüchen wichtig sind, behandelt, z. B. die Bestimmungen 
über die Verjährung von Ansprüchen. Das Büchlein er
möglicht es jedem, sich mühelos diese Dinge, deren Kennt
nis zur allgemeinen Bildung des Staatsbürgers gehören 
sollte, zu eigen zu machen und im praktischen Fall ohi.9 
Hilfe eines Rechtsanwalts (soweit dessen Mitwirkung nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist) bei Geltendmachung von An
sprüchen den richtigen Weg einzuschlagen und durcli- 
zuführen. — J u n g h a n s .

Baupolizeiwesen.
Garagenbau. Die Unklarheit und Unsicherheit über die 

technischen Anforderungen und Vorschriften, die an 
Garagen zu richten sind, waren vor mehr als Jahresfrist 
der Anlaß für die Deutsche Gesellschaft für Bauingenieur
wesen, Berlin NW 7, Ingenieurbaus, einen Arbeitsausschuß 
für das Garagenwesen einzusetzen. Die seinerzeit dring
lichste Aufgabe war die Vorbereitung für Vorschläge zu 
Baupolizeivorschriften. Die Vorschriften des Wohlfahrts
ministeriums sind inzwischen erschienen.

Von dem Arbeitsausschuß werden maßgebende Fach
leute eingeladen, über ausgeführte und im Bau befindliche 
Garagen zu sprechen und ihre Vorschläge zur Diskussion 
zu stellen. Weiter werden wichtige Einzelfragen behandelt 
und grundsätzlich und einheitlich geklärt.

Darüber hinaus hat der Ausschuß eine Sammlung und 
Sichtung von in- und ausländischen Nachrichten- und 
Zeichnungsmaterial in die Wege geleitet.

Ganz allgemein erstrebt der Ausschuß die Sammlung 
aller für das Garagenwesen sachverständigen und in
teressierten Kräfte, die Beseitigung von Mißständen im 
Garagenwesen und dadurch seine Förderung. In ihm sind 
vertreten die beteiligten Behörden, alle Automobilverbände 
in Industrie, Handel und Gewerbe und die Clubs, die Ver
kehrsverbände, außerdem die Kreise, die für Bau- und 
Lieferung in Betracht kommen.

Mit der Erweiterung seines Aufgabenkreises sieht der 
Ausschuß vor, auch seinen Mitgliederkreis entsprechend 
zu vergrößern, um den wirklich dringenden Aufgaben ge
recht werden zu können. —

R ech tsauskunft.
Hrn. O. E. in H. ( A u f w e r t u n g  v o n  h y p o 

t h e k a r i s c h  e i n g e t r a g e n e n  R e s t b a u f o r d e 
r u n g e n  [ S i c h e r h e i t s h y p o t h e k e  n].) Hypothekarisch 
eingetragene Forderungen sind, soweit es sich um die dingliche 
Haftung, d. h. um die Haftung des betreffenden Grundstücks, 
auf dem sie eingetragen sind, handelt, stets nur bis zum 
Höchstbetrage von 25 v. II. dos Goldmarkbetragos aufzuwerten. 
Bis zum 1. Januar 1918 ist der Nennbetrag gleich dem Goldmark
betrag. Von diesem Termin ab ist der Nennbetrag zunächst nach 
der Tabelle zum Aufwertungsgesetz in Goldmark umzurechnen.

Neben dieser sogenannten dinglichen Haftung besteht auch 
noch eine persönliche Haftung des Eigentümers des betreffenden 
Grundstücks. Diese persönliche Forderung ist gemäß § W 
Ziffer 6 evtl. höher aufzuwerten als 25 v. H. Natürlich ist auch 
hier erst der Goldmarkwert der Forderung zu errechnen. 
pesönlieho Forderung kann evtl. bis zu 100 v. H. aufgewertet 
werden, dies hängt jedoch von den wirtschaftlichen Verhält
nissen des Gläubigers und des Schuldners ab. Das Kammer
gericht hat kürzlich entschieden, daß Grundstücke heute im all
gemeinen etwa einen W ert von einem Drittel des Friedenswerte* 
haben und daß die persönliche Forderung daher auch nicht höhet 
als 33 !/3 v. H. aufgewertet werden kann. Diese Frage ist jedoch 
stets von Fall zu Fall zu entscheiden und hängt, wie gesagt, 
von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Beteiligten ab. —

J u n g h  a ns.

In h a lt: Volksverm ögen und Brände. — Preußisches Bau
polizeirecht. — B au tä tigke it und B auerlaubnisse im Jan u ar und 
F ebruar 1926. — L iteratur. — Baupolizei wesen. — Rechts
auskunft. —
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